
Republik Österreich . . 
DER BUNDESKANZLER· ~". . h' eh P k 11·' d· . . . . 1 5 . 6 . ' ll- ~, der Beilagen zu den stenograp 1S en roto 0 e. n es Nattonalrates 

. Z.3 • 54-PrM/74: .', . . . . . ..,... . '. XIII.Gesetzgebungspenode.· ' .. 
Farlamentarische Anfr.age Nr.1712/J . 
der Abe;.z.NatRat Dr~Ermacora,' . 
Huber li.Gen.an den Bundeskanzler 
betr.NationalparkkomrnissionHohe 
Tauern -I~DZjA.B .. 

zu,,:;t--f~ . jJ .. 
Präs. atL __ ~._?!_ •. ~~~!!_.1974 

An den 
Präsidenten des Nationalrates 
Anton BENYA 

1010 VI i e n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr.Ermacöra, 

Huber und Genos2en h'lben am 21. t:s..i 1974 unter' 

der Nr .. 1712/Jan mich eine sc;hri.:-tliche Ln.:rage 

betreffend NationalparkkommissionHohe Tauern . 

gerichtet, 'selche folgenden Wortlaut hat: 

Jl1 .. Welches sind die Grundgedanl:endes National­

parkvorschlages? 

2. Sieht die Bundesre~7ierung bei, Erfüllune;des 

Länderforderungsprogralnmes eine Möe;lichkei t, 

ohne Kompetenzänderung das Projekt in An .... 

'griff zu nehmen? 

3 .. Sind für dieVerwirklich~ng des Projektes 

Planunrenvorgenornmen woreJ en, die über jene· 

'. der Alpinen Vereine hinausgehen? 

lJ.. Hat die Bundesregierung Kostenberechnungen 

angestellt? 

5. Wie hoch belaufen sich die errechneten Kosten?" 

.1. 
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Diese imfr2Gei~t Z"'8r an :rr:ich €;erichtet, beinh81-
t~t aber in den PUnkten 2 und 4 eine Frage, mit der 
auch die Bundesregierung angesprochen wird.. Ich ha­
be daher den Ministerrat in seiner Sitzung am 

·16,. Juli 1974 mit dieser Anfrage befaßt und beehre 
mich nunmehr jene. mit Zustimmung der Bundesregierung 
wie folgt zu beantworten: 

Zu Frap;e 1: 

Die Grundgedanken des von der Nationalparkkommission 
am 14 0 Feber 1974 ausgesandten Vorschlages für eine 
Abgrenzung und Zonierung des Nationalparkes Hohe 
Tauern b8.sieren vor allem auf den in der Länderver­
einbarlmg zwischen Kärnten, Salzburg und Tirol vom 
210 Oktober 1971 enthaltenen Zielen: 

1) Das Gebiet des Nationalparks ist in seiner Sch5n­
heit und Ursprünglichkeit zu erhalten .. 

2) Die für das Gebiet des Nationalparks charakteristische 
Tier-und Pflanzenwelt ist zubewahreno 

3) Der NationallY1rk soll einem möglichst großen Kreis 
vom Menschen ein eindrucksvolles Naturerlebnis er­
möglichen .. 

4) Die Maßnahmen zum Schutze und zur Erschließung des 
Nntionalparks haben unter Beachtung dor Interessen 
der Wissenschaft und der Volkswirtschaft den Be­
dürfnissen cer erholunr,ssuchenc1en Besucher zu dienen. 

Die von der IUCN (International Union for Conservation 
of Natur und natural Becources) im Jahre 1969 beschlosse­
ne Definition eines Ne,tionalparkes 'wird, wie in dem o. a. 
Vorschlag (8012) ausgeführt, " .. 00 für einenöste::'reicb,i­
schen (oder b·?sser mitteleuropäischen) Nationalpark ••• 
nur bedingt anzuwenden sein: Schutz und Erhaltung einer 
naturnahen Kulturlandschaft bei gleichzeitiger, teilwei­
se mehr oder minder eine;eschränJ:.ter Nutzung dieser Land-

J 
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• .. . ............ S~ha~:. um ihr~Erhaltung zu sichern und . den .. Fort _ ...•... 
. . . . '. 

best,snd der Bes~e.dlungzu gewlihrleisten ll
• Als Beßrün-

. dung wird (auf S.12)angeführt,daß in Mitteleuropa" ••• 
fa.ktischkaum reine Naturlr'1dschaften; sondern nur mehr 
odermindernaturnane Kulturlandschaftenbestehen .••• ". 

Zu dem. in der Definition von New Delhi -.enthal tenen Kri­
terium derSchutzmaßna.hrien durch die höchste zuständige 
Behörde des vertretenen Landes werden im gegenständli­
chen Vorschlag die Kompetenzen der Länder in Natur- und: 
Landschaftsschutzbelangensowie in Sachen der Raumord­
nung angeführt. Weiters heißt es in di~semVorschlag 
(S .13) wörtlich: "Es ist aber -'int;erri8:tional gesehen -
tI'otzdem berechtigt ,von einem "Nationalpark" Hohe' 
Tanern zu sprechen, da diesrs Gebirge'·eine L?ndDc}~o.ft 
von großartiger Besonderheit und Schönheit darstellt., 
die als ausr;esprochen typisch fUr gc:mz österreich p:~el­

tenkann n • 

An Funktionen,' die der Nationalpark Höhe ·T aue r.n. erful~ 
.len.soll, werden folgende angeführt: 

1) ~;aturschutzaufgabe 
2) Erholungsfunktion 
3) Funktion als Wirtschafts- und Lebensraumderein­

heimischen Bevölkerung. 

ZurI.ösung bzw. Reduzierung der Zielkonflikte, die in 
. '. Folge der' unterschiedlichen Funktionen und in Folge der .. 

. .' . . 

. unterschiedlichen Interessen der. durch die Errj chtung 
des. Nationalpark Hohe Tauernbetroffenen Gruppenauftre­
ten, wird folsende Zorienbildung vorgeschla:ren: 

1) Bewahrungszone 
In dieser Zone hat der Naturschutz eindeutig Vorrang. 
"Innerhalb der Bewahrungszone"würden - je nach Schutz­
bedürfnis und -erfordernis - bei entsprecherjer Be-
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gründung Zonen stärkeren Schutzes und damit verb1.Ulde- , 
ner Nut Z 1.Ulg sb es chrÜnkungen als Vollnaturf;chutzgeoiete" 
(Kernzonen) auszu',veisen sein. Diese Kernzonen werden 
rels.tiv klein sein"o (S028) 

2) Zugangs"';.1.Uld Erschließungszonen 

"Diese Bereiche können als Zonen des Zue:angs weit in 
die Bewahrungszone hineinreichen 1.Uld so einem großen 
Kreis von rv'Tenschen den Zutritt zu den inneren .Teilen 
des Nationalparks erinöglichen 000 Für die Zugangs- 1.Uld 

. Erschließungszonen l:önnten Vcrschriften im Rahmen des 
üblichen Landschaftsschutzes gelten~. 000 Zugangs- und 

. Erschließungszonen verlangen wegen der Besucherfre,quenz 
15ber nen T~?rn.8Ch::'lftr-;schutz hinG.HG eine steu""T'nde O-:r(!­

nung und sollten über' die fremdenverkehrsmäßige:n1.Uld 
touristischen Ausstattungen hine.us nech beso~Gc1ere Be­
suchereinrichtungen auf~eisen".(ß.28f.) 

Weiters wird vorgeschlagen, in den an den Nationalpark Ho-­
he Tauern ane;renzenden Bereichen ein Entwicklungs- und För­
derungsgebiet zu schaffen 9 gleichzeitig aber auf die Zu­
ständigkeit anderer Stellen für solche Maßnahmen verwiesen. 

Zu Frar:e 2: 

Der Bund kann, auch auf Grund der gegenwärtigen Kompetenz­
la.ge nicht - wie Sie J:]einen - IIdas Froj ekt in Angriff neh­
men"; es ist vielmehr offen, in welcher Form der Bund bei 
der Flanung, Einrichtu.ng und beim Betrieb des Nationalpark 
Hohe Tauern mitwirken wird. Es wird zu prüfen sein,ob im 
gegebenen Zus2.!llItlenhe.ng der Abschluß.einer Vereinbarung zwi­
schen Bund und L1i.ndern in BetrG.cht kommt, ""'<1ie' sie im Art. 
15a Abs.1 Bundes-Verfassungsgesetz i:nder Fassung der am 
10. Juli 1974 vom Nationalrat beschlossenen Bundesverfas­
sungsgesetznovelle 1974 vorgesehen ist. 

.. 
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Bisher hat der Bund Dr~Stoiber für Planungsa,rbeiten 
freigestell t und .eine ei,nschLi.gige Studie ausarbeiten 
le.ssenund diese allen Beteilif:ten zur Verfü'gungge­
stell t 0 Weiters 'wurde über meinen Auftrag mit Schreiben 
vom 230 August 1971 die Geschäftsstelle der Österreichi­
schen Raumordnungskonferenz (ÖROK) ersucht~das Projekt 
Nationalpark Hohe Taue rn auf die Tagesordnung der näch­
stenösterreic~ischen Raumordnungskonferenz zu setzen~ 
urr eine koordinierte Vorgancsweise in dieser Frage zu 
ermöglicheno Bei dieser ÖROK-Sitzung VlUrde eine enge 
ZusaJI'.JD.enarbei t zvIischender Nationalparkkommission und 
der ÖROK beschlosseno Die Zusarn....menarbei t zvJischen dem 
Bund und der Nationalparkkommission besteht unter'anderem 
in der cecensei tigenInforr:w.tion l~ber VorschLige bzv: 0 

Aktionen sowie in Stellungnahmen von seiten des Bundes· 
zu Vorschiligen der NatiOnalpark}:omrnissiono In der Stel­
.lungnahrne des. Bundeskanzlera1:ltes zu deP1 00 Et o Vorschlag 
der Nationalparkkommission vom 140 Feber 1974 wurd.e darauf 
h~ngewiesen, daß bei der Planung und Eip~ichtung des 
Nationalpark Hohe Tauern die auf Grund der Kompetenzver­
teilung betroffenen Bundesministerien eingeschaltet und 
auch bei der organisatorischen Konstrul-::tion der National..;.. 
parkverwaltung bcrücksichti[t werden müßten., Im Rahmen 
des 1973 eingesetzte.n Unterausschusses "Berggebiete" der 
Stellvertreterkommission der ÖROK wird das gegenstiindli­
che FTojekt sicherlich auch diskutiert werden müsseno 

Zu Frage 3: 

Soweit mir die Planungen der Alpinen Vereine bekannt sind, 
kann man die uns vorgelegten Planungen der Nationalpark­
kommission als wesentlich konkreter bezeichneno Von seiten 
des Bundes wurden keine Planungen, den Nationalp:::rk be­
treffend, durchgeführt 0 Wir sehen es als unsere Aufgabe 
an, im Sinne des kooperativen Bundesstaates rr..io0 den zu­
ständigen Ländern auch in dieser lt'rage konstruktiv. zu­
sammenzuarbeiteno 
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Zu Fraße .4: 

. Die Bundesregierung hat keine Kostenberechnungenange­
stellt, da im Bundesbereich keine eigene Planung in 

. dieser Sache durchgeführt worden war, und die Vor­
schläge der Nationalparkkommission im Hinblick auf die 
möglichen Aufgaben des Bundes noch nicht so konkret sind, 
daß sich auf dieser Basis Kostenberechnungen anstellen 
ließen. 

Zu Frage 5: 

Die Antwort ergibt sich aus der An"twort au.f die Frage 4 .. 

~). 

,! 
~I 

1702/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)6 von 6

www.parlament.gv.at




